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Wir wünschen allen GemeindebürgerInnen einen erholsamen Sommer! 
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DER BÜRGERMEISTER 

 

 

Liebe Hinterseerinnen, liebe Hinterseer! 

 

Bisher erleben wir einen sehr schönen Sommer, heiße Tage wechseln 

mit genug Regen ab und damit können wir unserer Natur beim 

Wachsen zusehen. Der erste Schnitt bei der Heuernte war in Menge 

und Qualität sehr gut. Natürlich hoffen wir, dass wir etwas von diesem 

wunderschönen Wetter in die bevorstehenden Sommerferien mit-

nehmen können. Schöne, heiße Sommer sind aber auch bekannt für 

starke Gewitter. 

Letzte Woche bei der Versammlung unserer Wassergenossenschaft hat uns der Gebietsbauleiter 

der WLV die weitere Vorgangsweise in Sachen Schutzwasserbau erklärt. Dabei liegt der Fokus in 

der Fertigstellung der Schutzbauten in Lämmerbach, sowie im Dorfbereich. Besonders dränge ich 

darauf, dass zeitnah einige Stellen am Lämmerbach, an der Taugl sowie an Gries- und Mühlbach 

begutachtet und gegebenenfalls Maßnahmen gesetzt werden. 

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für die überwältigende Teilnahme an dieser Veranstaltung 

bedanken. Dieser Zusammenhalt und das Interesse der Bevölkerung hilft mir natürlich massiv, dass 

wir unsere Interessen für mehr Hochwassersicherheit durchsetzen können. 

Damit unsere Genossenschaft handlungsfähig bleibt, werden wir in den nächsten Tagen die 

Interessentenbeiträge vorschreiben. Diese werden auch an alle Haushalte verschickt, die in einer 

Gefährdungszone liegen und noch nicht der Wassergenossenschaft beigetreten sind. 

Die Gemeinde Hintersee bekommt eine der besten Förderungen, welche je in Salzburg gewährt 

wurden. Die Beiträge der Mitglieder zählen aber zu den geringsten im Land. Daher bitte ich alle 

Betroffenen die Beiträge zu bezahlen und damit unsere Gemeinschaft zu stärken. 

 

Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommer  

 

Euer Bürgermeister  

 

Paul Weißenbacher  
Sperre im Schatzgraben  



 

 

 

 
  

Gemeinde Hintersee Ausgabe 2/2022 

  
  

 

 
3 

 

 

In den letzten drei Jahren wurden wieder einige große und auch kleine Investitionen in unserer 

Gemeinde getätigt. Hier ein kleiner Auszug davon:  

 

2019:   Erweiterung der Ortswasserleitung in Oberasch im Wert von rund € 116.000,00 

 

2020:  Grundkauf Spielplatz im Wert von rund € 73.000,00 

Stellplatz Feuerwehr im Wert von rund € 198.000,00 

Tanklöschfahrzeug im Wert von rund € 364.000,00 

Kleinstapler für Feuerwehr im Wert von rund € 3.800,00 

 

2021:  Spielplatz Renovierung im Wert von rund € 17.000,00 

Hochladeanhänger Feuerwehr im Wert von rund € 2.500,00 

Feuerwehreinsatzbekleidung 20 Stück im Wert von rund € 14.400,00  

EDV inkl. Cloudlösung für die Gemeinde im Wert von rund € 9.000,00 

 

Nicht aufgelistet sind die alltäglichen Instandhaltungen und Kosten, die für eine Gemeinde im Laufe 

eines Jahres anfallen.  

 

2022: 

 

Wir sind gerade dabei das Grundstück für die Erweiterung der zusätzlichen Kindergartengruppe 

anzukaufen. Die Umwidmung ist bereits erledigt. Wenn möglich, möchten wir im Herbst noch mit 

dem Bau beginnen und hoffen dann auf die Eröffnung einer alterserweiterten Gruppe im Herbst 

2023.  

 

Finanzierungshaushalt 2021 

Einzahlungen operativer 
Gebarung 

€ 1.271.249,74 Auszahlungen operative 
Gebarung 

€ 1.032.143,47 

Einzahlungen investiver 
Gebarung 

€ 178.686,18 Auszahlungen investiver 
Gebarung 

€ 47.353,37 

Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 

€ 0,00 Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 

€ 280.439,87 

Einzahlungen gesamt € 1.449.935,92 Auszahlungen gesamt € 1.359.936,71 

Saldo aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung 

€ 89.999,21 
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AUS DEM BAUAMT 

 

Was ist ein Bau?  

Schon kleine Baumaßnahmen sind oft 

bewilligungspflichtig! 

 

Bei der Planung eines Bauvorhabens denkt 

man in erster Linie an die Ausführung, die 

Kosten und den zeitlichen Ablauf. 

Bereits in der Planung sollte man sich auch 

über eine Bewilligungspflicht Gedanken 

machen. 

 

Im Sinne des Baupolizeigesetzes ist ein Bau 

ein überdachtes oder überdecktes Bauwerk, 

das von Menschen betreten werden kann und 

wenigstens einen Raum zum Aufenthalt von 

Menschen oder zur Unterbringung von 

Sachen umfasst, bei ordnungsgemäßer 

Errichtung mit dem Boden verbunden ist (ob 

mit oder ohne Fundament) und zu deren 

Herstellung bautechnische Kenntnisse 

erforderlich sind. Das Vorliegen von 

Seitenwänden ist für einen Bau nicht 

wesentlich. 

 

Beispiel: Ein Carport, das aus 4 Stehern und 

Dach besteht und keine Seitenwände hat, ist 

trotzdem baubewilligungspflichtig. Ebenso 

eine Holzhütte etc. 

 

 

 

Dieses Bauwerk benötigt eine Baubewilligung 

aufgrund des Daches. Auch, wenn keine 

Seitenwände vorhanden sind. Es sind auch 

Nachbarabstände einzuhalten. 

Dabei ist es nicht maßgeblich, ob der Bau mit 

Fundament, Punktfundamenten oder völlig 

ohne Fundament errichtet wird. 

 

Würde man das Bauwerk als „Pergola“ 

ausführen, also ohne Dach, wäre es 

bewilligungsfrei und müsste auch keine 

Abstände zu Nachbarn einhalten. 

Es gibt schon lange keine „Bauanzeige“ mehr. 

Stattdessen gibt es das vereinfachte 

Verfahren, das bei uns in Hintersee für viele 

Bauwerke anwendbar ist. Das Bauamt ist 

bemüht, die Verfahren unbürokratisch und 

schnell abzuwickeln. Parteienrechte der 

Nachbarn sind zu wahren und werden von uns 

immer geprüft!  

 

Zur Sicherheit immer im Bauamt nachfragen. 

Bauverhandlungen finden regelmäßig statt. 
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Auch Umbauten im Haus können 

bewilligungspflichtig sein 

 

Wenn bei Umbauten innerhalb des bewilligten 

Objektes eine Änderung des Verwendungs-

zweckes erfolgt, sind diese zu bewilligen. 

 

Das trifft vor allem für Ausbauten im Keller– 

und Dachgeschoß zu. Bei der Unterteilung 

des Hauses und Schaffung neuer abge-

schlossener Wohnungen wird das Baurecht 

berührt. In den Gesetzen gibt es Mindest-

Raumgrößen, das Vorhandensein eines 

Abstellraumes ist meistens Pflicht. 

Dazu kommt, dass Wohnungseingangstüren 

als Brandschutztüren ausgeführt sein 

müssen. Außerdem verändert sich die Anzahl 

der verpflichtend zu schaffenden Abstellplätze 

(Parkplätze). Derzeit sind in Hintersee pro 

Wohneinheit 1,2 Parkplätze, aufgerundet auf 

die nächste volle Zahl, zu errichten. Somit sind 

zB bei einem Zweifamilienwohnhaus drei 

Abstellplätze nachzuweisen. 

Spätestens bei der Anmeldung im Meldeamt 

der Gemeinde kommt es öfters zu Problemen, 

weil diese Wohnungen nicht erfasst sind. Um 

eine Anmeldung nach dem Meldegesetz zu 

ermöglich, muss vom Bauamt die neue 

Wohnung freigegeben werden. Dies kann 

jedoch nur erfolgen, wenn auch 

entsprechende Pläne und Bewilligungen 

vorliegen. 

 

Zuletzt sind bei neuen Wohnräumen Wasser- 

und Kanalanschlussgebühren fällig. 

____________________________________________________ 

 

Bewilligungsfreie Nebenanlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Für eingeschoßige Nebenanlagen (ausgenommen 

Garagen), welche zu Wohnbauten gehören, ist 

keine Baubewilligung notwendig, sofern deren 

überdachte Fläche 12 m², deren Seitenlänge 4 m 

und deren höchster Punkt 2,5 m nicht übersteigt. 

 

Dies gilt jedoch nur, wenn von dieser Bestimmung 

für den betreffenden Wohnbau noch nicht 

Gebrauch gemacht worden ist (gilt auch bei 

Hausgärten im Zubehör-Wohnungseigentum 

gemäß § 2 Abs 3 WEG 2002 für eine Wohneinheit 

mit Hausgarten). 
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Nebenanlagen – Nachbarabstände 

 

Zu Wohnbauten gehörige Nebenanlagen können innerhalb des seitlichen Mindestabstandes oder 

vor der Baufluchtlinie errichtet werden, wenn folgende Voraussetzungen eingehalten werden: 

 

Der Abstand zwischen den äußersten Teilen des Baus und der Bauplatzgrenze muss mindestens 

2 m betragen. Erfolgt seitens des betroffenen Nachbarn eine ausdrückliche Zustimmung, ist eine 

Unterschreitung dieses Abstandes möglich. Die Seitenlänge der Nebenanlage (einschließlich 

Dachvorsprünge) darf an der dem Nachbargrundstück zugewandten Seite 4 m, von Garagen sowie 

überdachten Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellplätzen aber 10 m nicht überschreiten, die 

Traufenhöhe darf höchstens 2,8 m und die Firsthöhe höchstens 4 m betragen. 

  

Zudem darf von dieser Bestimmung für denselben Bauplatz an der betreffenden dem 

Nachbargrundstück zugewandten Seite noch nicht Gebrauch gemacht worden sein.  

____________________________________________________ 

Solaranlagen / Photovoltaikanlagen 

 

Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen bedürfen keiner Bewilligung, wenn sie bei Anbringung auf 

oder an bestehenden Bauten 

 

 

Bei freistehender Aufstellung bedarf es keiner 

Bewilligung, wenn ihre Kollektorfläche 200 m² 

nicht überschreitet und kein Teil der Anlage die 

gedachten Linien, welche ihre Ausgangspunkte 

im Abstand von 1 m von der Grundstücksgrenze 

haben und im Winkel von 45° zur Waagrechten 

ansteigen. Die Kollektorflächen von mehreren 

Solaranlagen sind zusammenzurechnen, wenn 

diese zueinander in einem räumlichen 

Naheverhältnis stehen. 

 

a. in Dach- oder Wandflächen von Bauten eingefügt werden; 

b. auf geneigten Dächern in einem Abstand bis höchstens 30 cm, im rechten Winkel zur 

Dachfläche gemessen, angebracht werden und die gegebene Höchsthöhe (First udgl) 

des Daches nicht überschritten wird; 

c. auf Flachdächern zumindest 1 m zurückversetzt vom aufgehenden Mauerwerk 

angebracht werden und ihre Höhe lotrecht zum Flachdach 1 m nicht übersteigt; 

d. an Wandflächen oder Geländern von Balkonen, Terrassen oder Brüstungen udgl in 

einem Abstand bis höchstens 30 cm angebracht werden; 
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Vollendung baulicher Maßnahmen 

 

Die Vollendung von bewilligungspflichtigen Maßnahmen ist der Baubehörde vor deren Benützung 

anzuzeigen. Diese Anzeige ist vom Bauherrn zu erstatten und hat eine Bestätigung der 

Bauausführenden und hierzu befugten Firma/Person zu enthalten. Das zu verwendende Formular 

erhalten Sie im Bauamt oder auf der Homepage der Gemeinde Hintersee.  

 

Die Benützung von Bauten oder einzelner Teile davon darf erst nach erfolgter Vollendungsanzeige 

aufgenommen werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass im Bescheid vorgeschriebene Unterlagen beizubringen sind.  

 

Das Bewilligungsverfahren ist erst nach Vorlage der Vollendungsanzeige sowie sämtlicher 

geforderter Unterlagen abgeschlossen. 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

BEKANNTGABE VON MIETOBJEKTEN 

  

 

Da es in letzter Zeit immer wieder Anfragen 

gibt, ob in unserer schönen Gemeinde Miet- 

oder Kaufobjekte angeboten werden und 

uns dazu manchmal die Informationen 

fehlen, würden wir euch bitten, in Frage 

kommende Häuser oder Wohnungen im 

Gemeindeamt bekannt zu geben. Es 

besteht auch die Möglichkeit diese auf der 

Homepage zu veröffentlichen.  

Wir bitten euch das Inserat des Mietobjektes 

an gemeinde@hintersee.eu zu senden. 

Detaillierte Auskünfte erhalten Sie bei unserem Bauamtsleiter 

 

Philipp Klaushofer 

Tel.-Nr..   +43 664 2386234  

E-Mail Adresse:  bauamt@hintersee.eu 

mailto:gemeinde@hintersee.eu
mailto:bauamt@hintersee.eu
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VOLKSBEGEHREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

Personen, welche bereits eine 

Unterstützungserklärung für diese 

Volksbegehren unterschrieben haben, 

können KEINE Eintragung mehr 

vornehmen, da eine getätigte 

Unterstützungserklärung bereits als 

gültige Eintragung zählt. 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten 

Tag des Eintragungszeitraums das 

Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 

(österreichische Staatsbürgerschaft, 

Vollendung des 16. Lebensjahres, 

kein Ausschluss vom Wahlrecht) und 

zum Stichtag 16. August 2022 in der 

Wählerevidenz einer Gemeinde 

eingetragen ist.  

Die Tätigung einer Eintragung ist in 

jeder österreichischen Gemeinde zu 

den festgelegten Öffnungszeiten der 

Eintragungslokale oder - rund um die 

Uhr – online (mittels Handysignatur) 

möglich. 

 

Die Benzin-Frei-Tage werden bis einschließlich  

9. September verlängert.  

Damit ist man jeden Freitag kostenlos mit den 

Öffis im ganzen Land unterwegs. 

Folgende Volksbegehren können im Zeitraum von 

Montag, 19. September 2022 bis einschließlich 

Montag, 26. September 2022 unterschrieben werden: 

 

• Wiedergutmachung der COVID-19 Massnahmen 

• Black Voices 

• COVID-Maßnahmen abschaffen 

 

Im Gemeindeamt Hintersee können Sie zu folgenden 

Zeiten für die Volksbegehren unterschreiben: 

 

Montag,    19.09.2022  08:00 bis 20.00 Uhr 

Dienstag,    20.09.2022  08:00 bis 16.00 Uhr 

Mittwoch,    21.09.2022  08:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag,   22.09.2022  08:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag,   23.09.2022  08:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag,   24.09.2022  08:00 bis 10:00 Uhr 

Sonntag,   25.09.2022  geschlossen 

Montag,   26.09.2022  08:00 bis 20:00 Uhr 
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DIE NEUEN KLIMATICKETS IM ÜBERBLICK 

• Klimaticket Salzburg Spezial, 274 Euro, Vorverkauf seit 1. Juni 

• Klimaticket U26, 274 Euro, Vorverkauf seit 1. Juni  

• Differenzbeträge für bestehende Klimatickets werden ab  

1. Juli zurückerstattet. 

                                                                                 Quelle:  

Voraussetzungen für „Spezial“ 

Anspruchsberechtigt für das neue Klimaticket Salzburg Spezial sind alle Menschen, deren 

österreichischer Behindertenpass ein Grad der Behinderung von mindestens 70 Prozent 

aufweist. Der Vermerk „Die Inhaberin beziehungsweise der Inhaber des Passes kann die 

Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ gilt ebenfalls. 

Auch Schwerkriegsbeschädigte, Inhaber von Opferausweisen gemäß Opferfürsorgegesetz 

sowie Schwerbeschädigte nach dem Heeresversorgungsgesetz sind dem gleichgestellt. Der 

entsprechende Ausweis muss bei einer Kontrolle vorgezeigt werden. 

Umtausch bestehender Tickets 

Alle Kunden, die bereits ein Klimaticket Salzburg besitzen und ab 1. Juli 2022 

anspruchsberechtigt für die Kategorie „Spezial“ sind, können sich beim Kundenservice des 

Salzburger Verkehrsverbundes melden, um den anteilsmäßigen Differenzbetrag zwischen dem 

Klimaticket Salzburg und dem Klimaticket Spezial erstattet zu erhalten. Da ein Nachweis über 

die Behinderung notwendig ist, kann dies nicht online abgewickelt werden. Ein Umtausch der 

physischen Karte ist nicht erforderlich. 

Auch Klimaticket U26 ab 1. Juni 

Das „Klimaticket U26“ können alle Personen bis zur Vollendung ihres 26. Lebensjahres um nur 

274 Euro erwerben. Für Studierende bleibt zukünftig die Wahl, welche Ticketkategorie für sie 

besser passt, das vergünstigte Semesterticket bleibt jedenfalls weiterhin bestehen.  

Differenzbeträge werden zurückerstattet 

Auch bestehende Kunden, die ab 1. Juli 2022 aufgrund ihres Alters anspruchsberechtigt für das 

Klimaticket Salzburg U26 sind, bekommen den Differenzbetrag rückerstattet.  

Unter www.salzburg-verkehr.at/klimaticketbonus kann die Rückerstattung des Differenzbetrages 

ab 1. Juli beantragt werden. Ein Umtausch der physischen Karte ist dabei nicht erforderlich. 

http://www.salzburg-verkehr.at/klimaticketbonus
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TEXTILRECYCLING – POTENTIAL FÜR 

ÖSTERREICH 

 

Ab dem 01.01.2025 muss auch in 

Österreich eine getrennte Sammlung von 

Textilien durchgeführt werden. 

Im Durchschnitt kauft eine Person in Europa 

in einem Jahr 26 kg Textilien. Und sie wirft 

11 kg weg. 

Mit der sogenannten „fast Fashion“ 

verursachen wir Europäerinnen und 

Europäer große Umweltschäden rund um 

den Erdball. 

 

 

Für die Herstellung eines T-Shirts werden rund 2.700 lt. Wasser benötigt. 

Die industrielle Wasserverschmutzung durch Färben und Behandeln von Textilien beträgt 20% des 

weltweiten Ausmaßes. 

Die EU Strategie geht in die Richtung, dass Textilprodukte in Zukunft langlebiger, besser 

wiederverwendbar, reparierbar und recycelbar gemacht werden müssen. In Österreich fallen im 

Jahr 221.800 Tonnen Textilabfälle an. Rund 61% davon (135.000 Tonnen) stammen aus unseren 

privaten Haushalten. Davon werde nur etwa 23% als „sortenreine Textilabfälle“ erfasst. Und 

dagegen will die EU und das Österr. Bundesumweltamt ankämpfen. 

 

Das ist ein eher ernüchterndes Bild und hat noch lange nichts mit einer Kreislaufwirtschaftlichkeit 

zu tun. 

 

Was müssen wir tun, um mehr Alttextilien wieder zu verwenden und stofflich verwerten zu können?  

- Einsatz schädlicher Chemikalien 

- Hoher Wasserverbrauch (besonders für die Baumwollproduktion) 

- Große Mengen an Abwässern 

- Hoher Energieverbrauch 

- Freisetzung von Treibhausgasen während der Produktion 
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ZITAT: „Das stoffliche Recyceln von Textilien ist ein enormer Aufwand. 

Das Problem ist die Materialzusammensetzung, die oft bei Alttextilien nicht bekannt ist. Dazu kommt 

noch das Zubehör an Textilien wie Knöpfe oder Reißverschlüsse. Die eingenähten Etiketten, die 

die Zusammensetzung und die Waschanleitung anführen, sind oft nicht mehr lesbar oder gar nicht 

mehr vorhanden.  

Für die Analyse braucht es Fachkräfte. Jede Hose, jedes T-Shirt, jedes Kleid, jeder Schuh, jedes 

Geschirr-, Hand-, Leintuch muss einzeln untersucht werden. Derzeit ist dies noch nicht in 

ausreichendem Umfang technisch möglich. Das ist ein großer Aufwand von geringer 

Wirtschaftlichkeit.“  

Sagt Dipl.-HTL-Ing. Helene Melnitzky, Leiterin des Geschäftsbereiches Ökologie, OEKO-TEX 

Produkte bei OETI – Institut für Oekologie, Technik und Innovation GmbH in einem Gespräch mit 

Monika Himpelmann von „Austria Recycling“ vom 10. Mai 2022 in „Nachhaltigkeit“. 

 

Es bedarf also noch einiges an Anstrengungen seitens der Gesetzgebung und der Bevölkerung. 

Die vorliegenden Mengen an Alttextilien müssen reduziert werden. Eine nachhaltige und 

wirtschaftliche Strategie und Struktur in Sachen Textilrecycling und vor allem Sammlung muss 

aufgestellt werden. 

Beginnen wir mit einer gewissenhaften Sammlung und Entsorgung in die dafür vorgesehenen Textil 

Sammeleinrichtungen. Alttextilien nicht in den Restmüll oder in den Sperrmüll.  

Dies kann jeder Bürger für sich selber gestalten und ist mit Sicherheit der erste Schritt in die richtige 

Richtung der Alttextilbehandlung. Den Rest muss der Gesetzgeber veranlassen.   

 

Textinhalt angelehnt an eine Publikation „Austria Recycling“ Mai 2022 mit geringfügigen 

Ergänzungen. 

 

 

 

 

 

 

Ihr Team der AUFO 

Abfall- und Umweltberatung Flachgau Ost  

Mag. Thomas Winterer und Katharina Illek 
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TOURISMUSVERBAND FUSCHLSEEREGION 
 

 

Faistenauer Jedermann 

 

Vom 8.7. – 13.8.2022 findet jeden Freitag und Samstag der 

Faistenauer Jedermann am Dorfplatz unter der 1000jährigen 

Linde statt. Beginn der Vorstellung ist um 21:00 Uhr.  

Um 20:00 Uhr findet ein Platzkonzert der TMK Faistenau oder 

am Eröffnungswochenende ein Chorkonzert des Foast.Xong in 

Faistenau statt. Für den Eintritt gelten die aktuellen Corona 

Bestimmungen. Bei Schlechtwetter entfällt die Aufführung. 

 

Online Kartenverkauf: www.alte-linde.at 

Geschenkgutscheine sind unter jedermann@alte-linde.at erhältlich.  

  

 

 

 

 

Treffen der Wanderwege-Betreuer der Fuschlseeregion  

 

Im Juni fand erstmals ein „Wegemacher“-Treffen mit dem 

Wanderwege-Team der Fuschlseeregion auf der Hatzenalm 

in Faistenau statt. Mit einer gemeinsamen Jause wurden Hans 

und Hans, Fritz, Lois, Christian und Wolfgang und dem 

langjährigsten Wegebetreuer Gotti, für ihren Einsatz bei der 

Wanderwege-Erhaltung und Beschilderung ein großes 

Dankeschön ausgesprochen. 

Wer in Hintersee mobil ist und Interesse hat, diesem Team auf 

geringfügiger Basis beizutreten, meldet sich bitte beim 

Tourismusverband Hintersee! 

 

 
Foto: Tourismusverband Fuschlseeregion  

Foto: Tourismusverband Fuschlseeregion 

Telefonische Kartenvorbestellung: +43 (0)664 / 4950877 

 

Mi – Do  16:00 – 20:00 Uhr      Erwachsene  EUR 24,00  

Fr – Sa      9:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr  Kinder  EUR 14,00 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alte-linde.at%2F&data=05%7C01%7Cgemeinde%40hintersee.eu%7C8f5035e55f7b462b54db08da54ef533e%7C7b1c71eebe8d4564acd6bc469a6c82fc%7C0%7C0%7C637915685542019797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=XusfArA0hHbHsLY3v%2FSjbIxDXxe15Z8a92nVIltR6hY%3D&reserved=0
mailto:jedermann@alte-linde.at
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ZUSAMMENHALT UND UNTERSTÜTZUNG IM 

ORT IST GROSS 

 

Wir freuen uns im Kindergarten immer wieder darüber, wenn von 

den Eltern oder Angehörigen der Kinder jemand an uns heran- 

tritt, um uns zu einem interessanten Ausgang einzuladen.  

 

Heuer durften wir gleich einiges davon in Anspruch nehmen. Ende 

März wurden wir von einem unserer Kindergartenväter (Christian 

W.) eingeladen, den Proberaum der Musikkapelle zu besuchen. 

Dort bekamen wir ein vielfältiges, gut geplantes Programm 

geboten. Die Kinder durften u.a. unterschiedlichste Instrumente 

ausprobieren, außerdem lernten sie einiges über die „Musi“ und 

wofür diese im Ort mitverantwortlich ist. Eine kleine gemeinsame 

Probeeinheit durfte gegen Ende des Vormittags nicht fehlen. Der 

herzliche Empfang und das große Bemühen hat uns allen sehr 

gefallen. 

 

 

 

Für Ende Juni erhielten wir die Einladung, (wieder) unsere Feuerwehr zu besuchen, wobei auch 

hier die freiwilligen Mitglieder mit viel Engagement einiges für die Kinder vorbereitet haben.  

Netterweise haben wir heuer eine großzügige Spende des Kulturvereins 

erhalten. Dadurch konnten wir für den Kindergarten einen mobilen 

Wassertisch kaufen. Mit Wasser zu experimentieren, gehört zu den 

Basiserfahrungen und die Motivation ist groß, sich damit zu beschäftigen. 

Bei diesem Tisch können die Kinder den Lauf des Wassers beobachten 

oder durch Pumpen den Lauf des Wassers beeinflussen. Somit werden 

auch erste physikalische Grundsätze spielerisch gelernt. Durch die Räder  

 
kann dieser Tisch im Freien aber auch in Innenräumen verwendet werden. In diesem Sinn möcht- 

ten wir uns recht herzlich bedanken! 
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Wir vom Kindergarten wünschen euch allen 

einen schönen und erholsamen Sommer 

mit vielen positiven Erlebnissen.  

 

 

Herzliche Grüße von Lucia und Johanna. 

____________________________________________________ 

BABYFRÜHSTÜCK 

 

Am Mittwoch, den 08.06.2022 fand 

unser alljährliches Babyfrühstück 

statt. Dieses Mal durften 4 Kinder des 

Jahrganges 2021 mit ihren Mamas 

das hervorragende Frühstück im 

Hotel „DAS Hintersee“ genießen.  

In geselliger Runde konnten sich die 

frischgebackenen Mütter über den 

Lebensalltag mit ihren Kindern 

unterhalten, gegenseitig die eine oder 

andere Frage beantworten, oder 

einfach das nette Beisammensein 

auskosten. Währenddessen durften 

die Kleinkinder mit ihren zukünftigen 

Kindergartenfreunden spielen, um 

sich besser kennenzulernen und neue 

Freundschaften zu knüpfen. 

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Babyfrühstück im Sommer 2023! 
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VOLKSSCHULE HINTERSEE 

 

In unserer Volksschule legen 

wir besonderen Wert auf die 

Leseförderung. Lesen bildet die 

Grundlage für alles Lernen. 

Darum freuen wir uns über die 

großzügige Geldspende des 

Kulturvereines Hintersee von 

500 € und der regelmäßigen 

Spende von 200 € der 

Hinterseer Bäuerinnen für den 

Ankauf von neuen Büchern. 

Neue Bücher motivieren die 

Kinder besonders zum Lesen 

und steigern Lesefreude!                                             

Herzlichen Dank dafür! 

 

Da das Schwimmen lebenswichtig ist, freut es uns 

besonders, dass die Kinder in diesem Schuljahr 

wieder die Möglichkeit hatten, sieben Mal einen  

Schwimmkurs im Hallenbad Faistenau zu 

besuchen. 

Die primären Ziele, wie Wassergewöhnung, das 

Erlernen der richtigen Schwimmbewegungen in 

Brust- und Rückenlage, Sprünge vom Beckenrand 

und Tauch- und Gleichgewichtsübungen, haben 

somit alle Schüler erreicht. 

 

Besonders freut es uns auch, dass wir sechs Kindern das österreichische Schwimmabzeichen für 

den Freischwimmer und neun Kindern für den  Frühschwimmer überreichen durften! 

Wir gratulieren euch dazu! 

Somit sind die Kinder für den Spaß im Wasser gut vorbereitet! 

Einen schönen Sommer wünschen Johanna Alvarez-Bonelli und Angela Aschauer 
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NEUE LEITUNG DES BILDUNGSWERKS  

 

Liebe HinterseerInnen, 

 

am 25. April 2022 übernahm ich die Leitung des 

Bildungswerks Hintersee.  

Mein Schwerpunkt wird sich auf das Thema 

Elternbildung beziehen.  

Im Jahr 2021 durfte ich bereits zwei sehr gut 

besuchte Erste-Hilfe-Kurse für Babys und Klein-

kinder organisieren, der aufgrund des großen 

Interesses im kommenden Herbst wiederholt wird. 

Außerdem gab es heuer bereits einen spannenden 

und bestimmt hilfreichen Workshop zum Thema 

„Glücklich, gelassen und stressfrei durch die 

Kleinkind-Zeit“.  

Ich freue mich, wenn ich künftig viele Gemeinde-

bürgerInnen bei meinen Veranstaltungen begrüßen 

darf. 

Eure Julia Weißenbacher 

____________________________________________________ 
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Salzkammergut Card auch für Einheimische: 

 

Mit der Salzkammergut Sommer-Card bares Geld 

sparen, bis zu 25% Ermäßigungen für die über 120 

beliebtesten Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und 

Freizeitangebote. Preis EUR 4,90 pro Person. Kinder 

bis zum vollendeten 14. Lebensjahr benötigen keine 

Card und können dennoch in Begleitung Erwachsener 

(mit Card) ermäßigte Tarife in Anspruch nehmen.  

Gültigkeit vom 01. Mai bis 31. Oktober, für 

Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer gilt sie 21 

Tage ab Ausstellung. Die Card ist personenbezogen und nicht übertragbar. Gewinnspiel Teilnahme 

unter: https://www.salzkammergut.at/sommercard-gewinnspiel.html    

 

 

 
DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG 

 
ORT 
 

 

02.07.2022 
 

14.00 bis 17.00 Uhr 
 

Spiel der Generationen 
 

Aula VS Hintersee 
 

 
 

05.08.2022 
 

19.00 Uhr 
 

Konzert der TMK 
 

Hotel „DAS Hintersee“ 
 

 

06.08.2022 
 

ab 14.00 Uhr 
 

Tag der Blasmusik 
 

Lämmerbach 
 

 

15.08.2022 
 

 

Sportfest Hintersee 
 

Sportplatz 
 

 

21.08.2022 
 

ab 10.00 Uhr 
 

Bartholomäuskirtag 
 

Ortszentrum 
 

 

26.08.2022 
 

20.00 Uhr 
 

Fremdenverkehrskonzert TMK 
 

Hotel „DAS Hintersee“ 
 

 
 

11.09.2022 
 

11.00 Uhr 
 

Feichtensteinmesse 
 

Beim Gipfelkreuz 
 

 

18.09.2022 
 

08.30 Uhr 
 

Erntedankfest 
 

Pfarrkirche Hintersee 
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Impressum: Inhaber und Herausgeber: Gemeinde Hintersee, Tel.: +43 6224 214 0, E-Mail: gemeinde@hintersee.eu,  

Homepage: https://www.hintersee.eu 

 

 

Die nächsten Gemeindenachrichten erscheinen Ende September.  

Redaktionsschluss für die Ausgabe Juli/August/September ist der 09. September 2022! 
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